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Wissenswertes für Arbeitnehmer 
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Änderung des Kündigungsschutzgesetzes
Zum 1. Januar 2004 ist neben vielen anderen, auch eine Änder- 

ung des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) in Kraft getreten. 

Im neueingeführten Paragraf 1a heißt es dort nun:
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Vorraussetzungen der Neuregellungen

1. Die Kündigung muss aus betrieblichen Erfordernissen (das müssen nicht immer betriebsbedingte Gründe sein) ausgesprochen werden

2. In dem Kündigungsschreiben muss der Arbeitgeber dem Gekündigten gemäß § 1 KSchG eine Abfindung für den Fall anbieten, dass dieser auf die Erhebung der Kündigungsschutzklage innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung verzichtet.
3. Der Gekündigte muss auf die Erhebung der Klage verzichten.
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Wirksamkeit des Angebots
· Das Angebot muss schriftlich im Kündigungsschreiben gemacht werden. Es muss eindeutig und für den Betroffenen erkennbar sein.

· Ist eine Abfindungssumme angegeben, aber beruft sich der Arbeitgeber beim Angebot auf § 1a KSchG, muss die Summe nach Abs. 2 gezahlt werden.

· Beruft sich der Arbeitgeber in der Kündigung auf    § 1a KSchG, ist die Abfindungssumme aber geringer als gesetzlich vorgesehen, gilt ebenfalls die Summe nach Abs.  2.

· Die in § 1a Abs. 2 KSchG vorgesehene Höhe der Abfindung gilt als Mindesthöhe. Das bedeutet, das ein höheres Angebot möglich ist.


Betriebsrat muss gehört werden!
Der Betriebsrat muss zu jeder Kündigung ordnungsgemäß angehört werden. Auch dann wenn der Arbeitgeber ein Abfindungsangebot macht. Geschieht dies nicht, ist die Kündigung unwirksam. Deshalb immer beim Betriebsrat nachfragen, ob eine Anhörung erfolgt ist.
Achtung Klagefrist
Keiner ist gezwungen, das Angebot des Arbeitgebers anzunehmen!

Eine Klage gegen die Kündigung ist immer zulässig und muss innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung  (nicht nach Ablauf der Kündigungsfrist!) beim Arbeitsgericht erhoben sein. Ausnahmen gibt es nicht mehr!! Geschieht dies nicht, ist die Kündigung rechtswirksam, egal aus welchen Gründen sie unwirksam wäre.
Arbeitsamt und Sperrzeit
Das Arbeitsamt darf in den Fällen, in denen das Angebot des Arbeitgebers nach § 1a KSchG angenommen wird, keine Sperrzeit verhängen.  Das hat das Bundessozialgericht festgestellt (Urteil vom 25. April 2002 – B 11 AL 89/01, in: NZS 2003, 221). Zudem wäre es gegen den ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, der diese Möglichkeit durch die neue gesetzliche Regelung fördert.
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Achtung: Das Angebot muss schriftlich in der Kündigung gemacht werden. Eine mündliche Zusage einer Abfindung begründet keinen Rechtsanspruch!





Aufpassen, wenn etwas unterschrieben werden soll. Die Kündigung ist eine einseitige Willenserklärung und das Angebot ebenfalls. Da muss nichts unterschrieben werden.
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§ 1a  


Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung





(1) Kündigt der Arbeitgeber wegen dringender betrieb- licher Erfordernisse nach § 1 Abs. 2 Satz 1 (KSchG) und erhebt der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Frist des § 4 Satz 1 (KSchG) keine Klage auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, hat der Arbeitnehmer mit dem Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf eine Abfindung. Der Anspruch setzt den Hinweis des Arbeitgebers in der Kündigungserklärung voraus, dass die Kündigung auf dringende betriebliche Erfordernisse gestützt ist und  der Arbeitnehmer bei Verstreichen lassen der  Klagefrist die Abfindung beanspruchen kann.





(2) Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Monatsver-dienste für jedes Jahr des Arbeitsverhältnisses. § 10 Abs. 3 (KSchG) gilt entsprechend. Bei der Ermittlung der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten auf ein volles Jahr aufzurunden.








Vorsicht: Beruft sich der Arbeitgeber in der Kündigung nicht auf § 1 KSchG und macht ein geringeres Abfindungsangebot für den Fall des Klageverzichts und wird keine Klage erhoben, dann gilt die geringere Summe.











Die Rechtslage entspricht dem Stand: Januar 2004











Rechtsschutz erhaltet ihr 


bei eurer Gewerkschaft
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